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5.5 Stützmauern sind auf und bis zu einem Abstand von 2,0 m von der 
Grundstücksgrenze nicht zulässig. 

6 Wandhöhe Höhe der baulichen Anlagen 

6.1 Die höchstzulässige Wandhöhe am höchsten natürlichen Geländeanschnitt darf im 
allgemeinen Wohngebiet bei zweigeschossigen Gebäuden 6,20 m und bei 
eingeschossigen Gebäuden 4,0 m nicht überschreiten. Die Wandhöhe wird 
gemessen vom natürlichen Geländeanschnitt bis zum Schnittpunkt der Außenwand 
mit der Dachhaut.  

6.2 Die höchstzulässige Wandhöhe am tiefsten natürlichen Geländeanschnitt darf im 
allgemeinen Wohngebiet bei zweigeschossigen Gebäuden 7,60 m und bei 
eingeschossigen Gebäuden 5,50 m nicht überschreiten. 

6.3 Die höchstzulässige Wandhöhe (WH) darf bei zweigeschossigen Gebäuden 5,5 m 
nicht überschreiten. Die Wandhöhe wird vom festgesetzten Höhenbezugspunkt 
(gemäß B 13) bis zum traufseitigen Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante 
Dachhaut bei geneigten Dächern bemessen, bzw. bis zur Oberkante der Attika bei 
Flachdächern. 

7 Bauliche Gestaltung 

7.1 Gebäudeanbauten aus Glas (Veranden, Wintergärten) sind innerhalb der Baugren-
zen allgemein zulässig; Überschreitungen des Bauraumes um bis zu 10 qm können 
dabei ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die erforderlichen Abstandsflä-
chen eingehalten werden. 

7.2 Fenster sind in stehenden Formaten mit einem Höhen/ Breitverhältnis von mindes-
tens 3:2 auszubilden. Liegende Formate sind dann zulässig, wenn eine entspre-
chende Untergliederung durch Sprossen erfolgt. 

7.3 Dächer von Hauptgebäuden sind, soweit nicht gesondert festgesetzt, mit geneigten 
Dachflächen auszubilden. Die Firstrichtung muß in Gebäudelängsrichtung verlaufen.  

7.4 Die höchstzulässige Dachneigung darf bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen 30°, 
bei Gebäuden mit einem Vollgeschoss 38° nicht überschreiten. 

7.5 Soweit Gebäude aneinander gebaut werden, sind Dachneigung und Dachdeckung 
einheitlich auszuführen. 

7.6 Doppelhäuser müssen gleiche Dachneigung, Dachdeckung und Firsthöhe erhalten.  

7.7 Dachgauben müssen sich in der Dachfläche maßstäblich unterordnen und einfügen. 
Dacheinschnitte sind unzulässig.  
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Die gegenständliche 9. Änderung des Bebauungsplanes „Kirchberg-Süd“ ersetzt innerhalb 
ihres räumlichen Geltungsbereiches einzelne Festsetzungen der bisher rechtsverbindlichen 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Kirchberg-Süd“ in der Fassung vom 16.03.1994.  

Die übrigen Festsetzungen und Hinweise der bisher rechtsverbindlichen 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Kirchberg-Süd“ in Text und Planzeichnung gelten unverändert fort.  
 
Hinweis: Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher gültigen Fassung sind gekennzeichnet: Unveränderte 
Festsetzungen sind in grauer Schrift, Ergänzungen/ Änderungen in schwarzer Schrift gesetzt, auf entfallene Stel-
len wird [Entfällt: Streichung] hingewiesen. Formelle Hinweise sind in [eckigen Klammern] gesetzt. Differenzie-
rungen in der Textfarbe, gestrichene Textteile und Hinweise in eckigen Klammern sind nicht inhaltlicher Bestand-
teil dieser Fassung, sondern dienen lediglich als unverbindliche Orientierungshilfe. 

A Festsetzungen durch Text 

1 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das mit SO-Kloster-gekennzeichnete Gebiet ist als Sondergebiet für ein Kloster 
gemäß § 11 BauNVO festgesetzt.  

Das mit SO-Kloster-festgesetzte Gebiet ist als Altlastenverdachtsfläche gekenn-
zeichnet. 

1.2 Das mit WA gekennzeichnete Bauland ist als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 
Baunutzungsverordnung festgesetzt. Unzulässig sind Schrank- und Speisewirt-
schaften sowie die unter § 4 (3) ausnahmsweise zulässigen Einrichtungen.  

1.3 Nebenanlagen 

Die gemäß § 14 (1) Baunutzungsverordnung zulässigen Nebenanlagen sind mit 
Ausnahme von Einrichtungen für die Kleintiererhaltung zulässig. 

2 Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Die höchstzulässige Grundfläche kann für die Flächen von notwendigen Garagen, 
Stellplätzen, Wegen, Zufahrten und Nebenanlagen überschritten werden, wenn die 
Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens so geringfügig wie mög-
lich gehalten werden und die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Er-
schwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung führen wurde.  

2.2 Bei der Berechnung der auf das Maß der baulichen Nutzung anrechenbaren Grund-
stücksfläche werden die Flächen von Eigentümerwegen und die Zufahrten zu 
Hammergrundstücken nicht angerechnet. 

2.3 Soweit in Untergeschossen, die keine Vollgeschosse sind, Aufenthaltsräume ohne 
Abgrabung des natürlichen Geländes ausreichend belichtbar sind und den Anforde-
rungen der Bayerischen Bauordnung genügen, sind diese zulässig.  

   
Gemeinde 

Satzung 
Die Gemeinde Schondorf am Ammersee erlässt aufgrund §§ 2, 3, 4, 9, 10 und 13a Bauge-
setzbuch –BauGB–, Art. 81 Bayerische Bauordnung –BayBO– und Art. 23 Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern –GO– diesen Bebauungsplan als Satzung.  
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Verfahrensvermerke 

 Der Gemeinderat der Gemeinde Schondorf am Ammersee hat in der Sitzung vom 
08.09.2021 die 9. Änderung des Bebauungsplans „Kirchberg-Süd“ beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 06.10.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

 Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 08.06.2022 wurde 
mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.10.2022 bis 
14.11.2022 öffentlich ausgelegt. 

 Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 08.06.2022 wur-
den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 14.10.2022 bis 14.11.2022 beteiligt. 

 Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 21.12.2022 wurde 
mit der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
14.02.2023 bis 14.03.2023 erneut öffentlich ausgelegt.  

 Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 21.12.2022 wur-
den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.02.2023 bis 14.03.2023 erneut beteiligt. 

 Die Gemeinde Schondorf am Ammersee hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 
19.04.2023 die 9. Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.04.2023 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.  

 

 

 

  Schondorf a. Ammersee, den  ...........................................  
 

   ..........................................................................................  
 (Siegel)  Erster Bürgermeister Alexander Herrmann 

 

 

 Ausgefertigt 

  Schondorf a. Ammersee, den  ...........................................  
 

 

 

 (Siegel)  ..........................................................................................   
Erster Bürgermeister Alexander Herrmann 
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Ausschnitt aus DFK mit der Darstellung des Geltungsbereiches der 9. Änderung (rot umran-
det) des Bebauungsplanes „Kirchberg- Süd“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lageplan m 1:5.000. Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 06/2021.  
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Planzeichnung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kirchberg-Süd“ in der Fassung vom 
31.07.1995 mit der Darstellung des Geltungsbereiches der 9. Änderung (schwarz umrandet) 
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Lageplan m 1:500. Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 06/2021.  
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2.4 Für Außentreppen, Vordächer, Balkone und Terrassen wird eine zusätzliche 
Grundfläche von 70 m² der zulässigen Grundfläche festgesetzt. 

2.5 Die festgesetzte Grundfläche kann durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO 
genannten Anlagen bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,5 überschritten 
werden. 

3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche  

3.1 Im Plangebiet gilt die offene Bauweise.  

3.2 Es sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

3.3 Pro Bauraum sind im Allgemeinen Wohngebiet maximal zwei Wohneinheiten zuläs-
sig. 

3.4 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Außentreppen, Vordächer, Balkone, 
Terrassen und Terrassenüberdachungen um bis zu 3,0 m und bis zu einer Fläche 
von insgesamt 30 m² überschritten werden.  

3.5 Hiervon abweichend ist entlang der östlichen Baugrenzen eine Überschreitung 
durch Balkone nur um bis zu 1,5 m und bis zu einer Fläche von 5 m² zulässig. Diese 
Überschreitung wird nicht auf die nach A 3.4 festgesetzten Längen- und Flächenan-
gaben angerechnet.  

4 Grundstücksgrößen 

4.1 Die Mindestgröße neu zu bildender Baugrundstücke darf 800 qm nicht unterschrei-
ten. 

5 Höhenanlage der Gebäude Höhenlage der Gebäude, Geländeanpas-
sungen 

5.1 Am höchsten natürlichen Geländeanschnitt des Gebäudes darf die Sockelhöhe 
(Oberkante der Erdgeschoßrohdecke über Gelände) maximal 20 cm betragen. 

5.2 Die Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) liegt maximal 0,20 m über dem 
festgesetzten Höhenbezugspunkt (gemäß B 13).  

5.3 Das Gelände ist an den festgesetzten Höhenbezugspunkt (gemäß B 13) 
anzupassen. Ausgrabungen zur Belichtung des Untergeschosses sind hiervon 
ausgenommen, sofern sie eine Länge von 4,5 m und eine Breite von 3,5 m nicht 
überschreiten. Treppenanlagen und Rampen am Hauptgebäude sind hiervon 
ausgenommen, wenn sie eine Länge von insgesamt 7,0 m und eine Breite von 
2,5 m nicht überschreiten.  

5.4 An der Grundstücksgrenze sind die vorhandenen Höhen des natürlichen Geländes 
zu erhalten. Höhenunterschiede sind im Grundstück über Böschungen zu verziehen.  
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7.8 Dachaufbauten  
Dachaufbauten als Widerkehre, Zwerchgiebel und Dachgauben sind ab einer 
Dachneigung von 30° zulässig. Bei gleicher Dachform sind sie in gleicher 
Dacheindeckung wie das Hauptdach auszuführen. Der Abstand zum Hauptfirst 
muss mindestens 0,5 m, zum Ortgang mindestens 3,5 m und untereinander 
mindestens 2,5 m betragen. Die Summe aller Dachaufbauten pro Gebäudeseite darf 
max. 35% der Gebäudelänge betragen. Dachflächenfenster sind auf gleicher Höhe 
und in gleicher Größe anzuordnen.  

8 Materialien 

8.1 Als Dacheindeckung sind nur rote Dachsteine zulässig. 

8.2 Befestigte Freiflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen bzw. Fugen 
auszuführen. 

9 Einfriedungen 

9.1 Als Einfriedungen sind nur Heckenpflanzungen und sockellose Zäune mit senkrech-
ten Holzlatten und Hinterpflanzung zulässig. An Garageneinfahrten und an den 
Standplätzen für Abfallbehälter können Mauern von geringer Länge ausnahmsweise 
zugelassen werden. 

9.2 Garageneinfahrten dürfen bis zu einer Entfernung vom 5 m bis zur Straßenbegren-
zungslinie nicht eingefriedet werden. 

9.3 Die Höhe der Einfriedungen darf 1,10 m über Gelände nicht überschreiten. 

10 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 

10.1 Pro Einzelhaus bzw. Doppelhaushälfte sind im allgemeinen Wohngebiet mindestens 
2 Stellplätze erforderlich. Sofern eine zweite Wohneinheit errichtet wird, sind pro 
Wohneinheit 1,5 Stellplätze zu errichten. 

10.2 Garagen und Carports sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen zulässig; 
sie müssen an der Einfahrtsseite mind. 5 m von der Straßenbegrenzungslinie öffent-
licher Verkehrsflächen entfernt sein (Stauraum).  

10.3 Für die bauliche Gestaltung von Garagen und Nebenanlagen gelten die für Haupt-
gebäude erlassenen Gestaltungsfestsetzungen sinngemäß. Die Dachausbildung 
und die Dachneigung sind an das Hauptgebäude anzupassen oder ist als begrüntes 
Flachdach auszubilden.  

10.4 Der Anteil an befestigten Flächen ist so gering wie möglich, ihre Oberfläche so was-
serdurchlässig wie möglich zu halten. Garagenzufahrten und KFZ-Stellflächen sind 
so zu befestigen, daß keine geschlossene Decke entsteht und das Regenwasser 
ungehindert versickern kann. 
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10.5 Doppelgaragen und Gemeinschaftsgaragen sind jeweils als Einheit einheitlich zu 
gestalten. 

10.6 Die überfahrbare Grundstücksbreite entlang der Straßenbegrenzungslinie zu öffent-
lichen Verkehrsflächen ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Pro 
Baugrundstück ist nur eine Zufahrt zulässig. 

10.7 Die höchstzulässige traufseitige Wandhöhe der Garagengebäude beträgt 2,75 m 
3 m. Die Höhe der Garagen/ Carports und Nebenanlagen wird vom natürlichen 
Gelände bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. 

10.8 Offene bzw. überdachte notwendige Stellplätze (carports) können im allgemeinen 
Wohngebiet ausnahmsweise auch außerhalb der für Garagen festgesetzten Flä-
chen errichtet werden, sofern sich die für die Garage notwendige Zufahrt an der 
Straßenbegrenzungslinie nicht verbreitet, und die Zahl der Zufahrten pro Baugrund-
stück sich nicht erhöht. Sie müssen mindestens 5 m hinter der Straßenbegren-
zungslinie von öffentlichen Verkehrsflächen liegen. Offene Stellplätze sind nur in-
nerhalb der dafür festgesetzten Flächen sowie den überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. 

11 Grünordnung 

11.1 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht als Geh- 
und Fahrflächen oder als Stellplätze für Kraftfahrzeuge angelegt sind, zu begrünen. 

11.2 Geringfügige Abweichungen in der räumlichen Anordnung von den in der Plan-
zeichnung festgesetzten zu pflanzenden Bäumen sind unter Beibehaltung der 
Pflanzdichte zulässig. Von der zu begrünenden Fläche sind mindestens 10% mit 
Sträuchern zu bepflanzen. 

Je angefangene 250 qm Grundstücksfläche ist mindestens ein einheimischer Baum 
zu pflanzen. Bestehende und in der Planzeichnung festgesetzte Bäume werden hie-
rauf angerechnet. 

11.3 Für Baum- und Strauchpflanzungen auf privaten Grundstücksflächen, die unmittel-
bar an öffentliche Bereiche angrenzen, sind bodenständige Gehölze (1t. Gehölzlis-
te) zu verwenden. 

11.4 Für die aufgrund dieser Festsetzungen zu pflanzenden Bäume und Sträucher wer-
den folgende bodenständige Arten in Anlehnung an die potentiell natürliche Vegeta-
tion empfohlen: 

Bergahorn    Acer pseudoplatanus 
Buche     Fagus silvatica 
Spitzahorn    Acer platanoides 
Birke     Betula pendula 
Hainbüche    Carpinius betulus 
Fichte     Picea abies 
 
Pflanzgröße:  Solitärbäume Mindesthöhe 250-300 cm 
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Sträucher: 
Hasel     Corylus avellana 
Hartriegel    Cornus sanguinea 
Heckenkirsche   Lonicera xylosteum 
Liguster    Lingustum vulgare 
Schneeball    Viburnum opulus 

12 Sichtfelder 

Innerhalb der Sichtfelder ist jede Art von Bebauung, Bepflanzung und Lagerung von 
Gegenständen über 0,8 m Höhe, gemessen von der Straßenoberkante in Fahr-
bahnmitte, unzulässig. Ausgenommen hiervon sind einzelstehende, hochstämmige, 
in Sichthöhe unbelaubte Bäume mit einem Astansatz nicht unter 2,5 m Höhe. 

13 Ver- und Entsorgung 

Alle Bauvorhaben sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserversorgungsan-
lage sowie an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen. Zwischen-
lösungen sind nicht zulässig. Niederschlagswasser muß, soweit es die Bodenbe-
schaffenheit zulässt, auf dem Grundstück versickert werden. 

Der Nachteil über die Versickerungsfähigkeit ist im Bebauungsplanverfahren zu er-
bringen. Alle Bauvorhaben sind gegen hohe Grundwasserstände zu sichern. 

Auf den Baugrundstücken ist eine ausreichende Fläche für kompostierfähige Abfälle 
vorzusehen. 

B Festsetzungen durch Planzeichen 

1 Geltungsbereich 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  

2 GR 125 höchstzulässige Grundfläche in qm, z. B. 125 m² 

als Höchstgrenze ein Vollgeschoss zulässig     

(die Zulässigkeit von Aufenthaltsräumen im Dachge-

schoß, das kein Vollgeschoß ist, bleibt unberührt) 

als Höchstgrenze zwei Vollgeschosse zulässig (die Zu-

lässigkeit von Aufenthaltsräumen im Dachgeschoß, das 

kein Vollgeschoß ist, bleibt unberührt) 
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C Hinweise 

 Vorgeschlagene Firstrichtung  

 Bebauungsvorschlag  

 bestehende Grundstücksgrenze  

 entfallende Grundstücksgrenze  

 Vorschlag für die Teilung der Grundstücke 

     338/5 Flurstücknummer, z.B. 338/5 

       2 Hausnummer 

 vorhandenes Haupt- und Nebengebäude 

 abzubrechendes Haupt- und Nebengebäude 

 Höhenlinien, mit Höhenangabe in Metern über NHN,  
z.B. 495,5 m ü. NHN 

 
Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Baum- und Straucharten wird empfoh-
len: 

Bäume: 

Acer campestre (Feld-Ahorn) 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 
Betula pendula (Sand-Birke) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Fagus sylvatica (Rot-Buche) 
Prunus avium (Vogel-Kirsche) 
Pyrus pyraster (Wild-Birne) 
Quercus petraea (Trauben-Eiche) 
Quercus robur (Stiel-Eiche) 
Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 
Tilia cordata (Winter-Linde) 
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 
 
+ heimische Obstbaumsorten 

Sträucher: 

Carpinus betulus (Hainbuche) 
Cornus mas (Kornelkirsche) 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 
Corylus avellana (Haselnuss) 
Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 
Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 
Frangula alnus (Faulbaum) 
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 
Rosa arvensis (Feld-Rose) 
Salix caprea (Sal-Weide) 
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

 
Artenschutz 
Maßnahmen an Gehölzen (Bäume, Sträucher, älterer Efeu) und Gebäuden dürfen nur dann 
vorgenommen werden, wenn keine besonders bzw. streng geschützten Arten sowie europäi-
sche Vogelarten oder der von ihnen belegten Fortpflanzungs- und Ruhestätten dadurch be-
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Versorgungseinrichtungen 
Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nicht überbaut werden. Es ist ein Mindestabstand von 
Baumpflanzungen von 2,5 m zu diesen Leitungen einzuhalten. Ansonsten sind die Schutz-
maßnahmen nach dem DVGW Arbeitsblatt GW 125 herzustellen. 
 
Satzungen und Verordnungen  
Auf die Beachtung folgender Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Schondorf a. 
Ammersee in ihrer jeweils gültigen Fassung wird hingewiesen:  

ꟷ Satzung über die Herstellung von Garagen, Stellplätzen und Abstellplätzen für Fahr-
räder sowie den Stellplatzbedarf für Kraftfahrzeuge und Fahrräder (Garagen und 
Stellplatzsatzung-GASTS), derzeit in der Fassung vom 20.01.2020 

ꟷ Satzung über abweichende Maße der Abstandstiefen, derzeit in der Fassung vom 
25.03.2021 

ꟷ Satzung über Einfriedungen, derzeit in der Fassung vom 03.04.2009  

ꟷ Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Schondorf am Am-
mersee (Baumschutzverordnung - BaumSchVO, derzeit in der Fassung vom 14. 
August 2019 

 
Brandschutz 
Die Feuerwehrzufahrten sowie Bewegungsflächen sind nach DIN 14090 einzurichten und zu 
unterhalten. Die Löschwasserversorgung ist nach dem Regelwerk DVGW-W 405 sicher zu 
stellen. Die Richtlinie über die Flächen der Feuerwehr sind einzuhalten sowie die einschlägi-
gen technischen Baubestimmungen. 

 

 Kartengrundlage Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 12/2021. 
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-
eignet. 

 Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 
keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 
etwaige Differenzen auszugleichen. 

 

 Planfertiger München, den  .....................................................................  
 

   ............................................................................................  
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

 

 Gemeinde Schondorf a. Ammersee, den  ..............................................  
 

  ............................................................................................ 
Erster Bürgermeister Alexander Herrmann  
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 Der Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung wurde am ………. gemäß § 10 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Bebauungsplanän-
derung mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten. Auf 
die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB wird hingewiesen.  

  Schondorf a. Ammersee, den  ...........................................  
 

 (Siegel)  ..........................................................................................  
Erster Bürgermeister Alexander Herrmann 
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einträchtigt werden können (§ 44 Abs. 1 Nrn. 1, 2, 3 BNatSchG).  
Es ist daher verboten, Gehölze in der Zeit vom 1.März bis zum 30. September abzuschnei-
den, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen (Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 
2 BNatSchG). Ausnahmen sind nur unter § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG genannten Fällen 
zulässig. 
Gebäude sind vor einem Abriss oder Umbau auf das Vorhandensein von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten zu untersuchen. Finden die Maßnahmen außerhalb der Wintermonate 
(01.Oktober bis Ende Februar) sind die Gebäude durch einen Fledermausfachberater des 
Landkreises Landsberg oder einen Artenschutz Sachverständigen zu untersuchen.  
Beim Auffinden von Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sowie europäischer Vogelar-
ten bei Kontrollen im Rahmen von Baumfällungen oder dem Gebäudeabriss oder -umbau 
sind die Bauarbeiten zu unterbrechen und das weitere Vorgehen mit der Unteren Natur-
schutzbehörde im Landratsamt abzustimmen. 
 
Schutz von Insekten  
Für die Beleuchtung der Freiflächen und Straßenräume sollen nur Leuchten mit einer Farb-
temperatur von 2.700 bis 3.000 Kelvin (z.B. LED - Leuchten oder Natriumdampflampen) 
verwendet werden. Der Lichtstrahl soll nach unten gerichtet werden (Full-Cut-Off, voll abge-
schirmte Leuchtengehäuse, FCO). Die Leuchtengehäuse sollen gegen das Eindringen von 
Spinnen und Insekten geschützt werden (Schutzart IP 54, staub- und spritzwassergeschützte 
Leuchte oder nach dem Stand der Technik vergleichbar). Die Oberflächentemperatur der 
Leuchtengehäuse soll 60 °C nicht übersteigen. Die Lichtpunkthöhe soll 4,5 m nicht über-
schreiten. Die mit  a  bezeichnete Verkehrsfläche soll als Eigentümerweg im Sinne des 
Art. 53 Nr. 3 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz gewidmet werden.  
Archäologische Bodenfunde sind meldepflichtig. 
 
Denkmalschutz 
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-
2 BayDSchG. 
 
Bodenschutz 
Laut aktueller Datenlage des Altlasten-, Bodenschutz-, und Deponieinformationssystems 
(ABuDIS) für den Landkreis Landsberg am Lech sind keine gefahrenverdächtigen Flächen 
mit erheblichen Bodenbelastungen oder sonstigen Gefahrenpotentialen bekannt, die in nega-
tiver Weise auf die Wirkungsbereiche Boden – Mensch und Boden – Grundwasser in den 
Geltungsbereichen der o.g. Bebauungsplanänderung einwirken können. Sollten derartige 
Erkenntnisse beim Planungsträger vorhanden sein, die sich z.B. aus einer gewerblichen 
Vornutzung des Geländes oder aus Bodenauffüllungen ableiten lassen oder Auffälligkeiten 
der Bodenbeschaffenheit im Zuge der Baumaßnahmen oder Nutzung bekannt werden, so 
sind diese gemäß § 9 Abs.5 Nr. 3 BauGB zu berücksichtigen. In diesem Fall ist die untere 
Abfall- /Bodenschutzbehörde gemäß § 47 Abs. 3 KrWG und Art. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. Art. 12 
BayBodSchG zu informieren. Die weiteren Maßnahmen wie Aushubüberwachung nach § 51 
Abs. 1 Nrn. 1 u. 2 KrWG und Art. 26 BayAbfG i.V.m. § 10 Abs. 2 Nrn. 5 - 8 KrWG, die Ab-
stimmung von Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 3 
Nachweisverordnung und ggfs. nachfolgende Beweissicherungsuntersuchungen nach 10 
Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 BBodSchG sind mit der unteren Abfall-/ Bodenschutzbehörde 
abzustimmen. 
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3 Baugrenze 

4 FD Flachdach 

5       kirchlichen Zwecken dienende Einrichtungen 

6       öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie  

Straßenbegleitgrün 

7  zu erhaltende Bäume 

zu pflanzende Bäume 

8 Umgrenzung von Flächen für Garagen, Carports und 
Stellplätzen 

 Ga/Cp/St Garagen/ Carport/ Stellplätze 

 M Müll 

  Flächen für Versorgungsanlagen 

9       Umspannstation vorhanden / geplant 

10  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

11       Sichtfeld 

12  Maßzahl in Metern, z.B. 7,5 m 

13 562,89 Höhenbezugspunkt in Metern über Normalhöhen-Null, 

hier 562,89 m ü. NHN 
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